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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Der Verein «Schweizer Hanf-Freunde und -Freundinnen» lancierte im Herbst eine
Volksinitiative «Schweizer Hanf», welche sich für einen freien Anbau, Vertrieb und
Verbrauch von einheimischem Haschisch einsetzt sowie die Aufhebung aller
Hanfverbote und Hanfurteile rückwirkend bis 1951 verlangt. Ohne den Tatbestand des
Handels mit Cannabis als solchen zu würdigen, lehnten beide Kammern aus
rechtspolitischen Gründen eine Petition desselben Vereins für eine Amnestie für
Haschischhändler ab. Der Verein hatte sich auf ein im Vorjahr gefälltes Urteil des
Bundesgerichtes berufen, wonach Cannabis nicht zu einer Gefährdung der Gesundheit
vieler Menschen führen könne. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.10.1992
MARIANNE BENTELI

Sinngemäss sicherten beide Parteien auch der für 1993 geplanten
Drogenliberalisierungsinitiative, deren Text der Verein gegen gesellschaftliche
Gleichgültigkeit (VGGG) in eine Vernehmlassung bei Parteien und politischen Behörden
schickte, ihre grundsätzliche Unterstützung zu. Die Initiative verlangt die Straffreiheit
des Drogenerwerbs und -konsums sowie die Legalisierung eines staatlich kontrollierten
Drogenhandels. Auch hier sollten Einfuhr, Herstellung und Verkauf von
Betäubungsmitteln ausschliesslich dem Bund zustehen. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.10.1992
MARIANNE BENTELI

Vertreter dieser Gruppe gehörten federführend zum Initiativkomitee, welches Ende
Jahr eine Volksinitiative «Jugend ohne Drogen» lancierte. Dem Copräsidium gehören
die Nationalrätinnen und Nationalräte Aubry (fdp, BE), Borer (ap, SO), Bortoluzzi (svp,
ZH), Dreher (ap, ZH), Friderici (lp, VD), Giezendanner (ap, AG), Leuba (lp, VD), Miesch
(fdp, BL), Moser (ap, AG), Müller (svp, AG), Philipona (fdp, FR), Rohrbasser (svp, FR),
Sandoz (lp, VD), Jürg Scherrer (ap, BE), Werner Scherrer (edu, BE), Steinemann (ap, SG)
und Tschuppert (fdp, LU) sowie die beiden Ständeräte Kündig (cvp, ZG) und Morniroli
(lega, TI) an. Massiv vertreten im Initiativkomitee sind Sportler vorab aus dem Umkreis
der schweizerischen Ski-Nationalmannschaft und einige Prominente aus der
Unterhaltungsbranche. 

Gemäss dem Initiativtext soll der Bund das Rauschgiftproblem mit einer restriktiven,
direkt auf Abstinenz ausgerichteten Drogenpolitik bekämpfen und die notwendigen
Gesetze dazu erlassen, zudem eine aktive Drogenprävention verfolgen und Entzugs-
und Wiedereingliederungsmassnahmen fördern. Ausdrücklich verbieten wollen die
Initianten die Abgabe von Betäubungsmitteln. Vorbehalten ist eine Abgabe zu rein
medizinischen Zwecken, wobei Heroin und Kokain allerdings ausgeschlossen sind. Als
bekannt wurde, dass auch der umstrittene Verein zur Förderung der psychologischen
Menschenkenntnis (VPM) hinter der Initiative steht, distanzierten sich einzelne Sportler
von ihrem Engagement. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.11.1992
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession wurden die Zwillingsinitiativen für eine Verminderung der
Tabakprobleme und für eine Verminderung der Alkoholprobleme, die ein völliges
Werbeverbot für Tabak und Alkohol verlangten, vom Ständerat, welcher das Geschäft
als Erstrat behandelte, klar verworfen. Die kleine Kammer erachtete den Einfluss der
Werbung auf das Konsumverhalten insbesondere der Jugend als nicht erwiesen und
betonte die negativen materiellen Auswirkungen der Initiativen auf die Werbebranche
und das kulturelle Sponsoring. Vergeblich appellierte Bundesrat Cotti an den Rat,
zumindest auf den moderateren Gegenvorschlag des Bundesrates einzutreten, welcher
nur die Plakat- und Kinowerbung verbieten, die informierende Werbung in den
Printmedien und an den Verkaufsstellen sowie das Sponsoring unter gewissen Auflagen
jedoch zulassen wollte. Gegen die engagierten Voten von Meier (cvp, LU), Onken (sp, TG)
und Schiesser (fdp, GL), die sich für den Jugendschutz stark machten und an die
menschlichen und volkswirtschaftlichen Folgen übermässigen Alkohol- und
Tabakkonsums erinnerten, wurde auch dieser Vorschlag deutlich abgelehnt. Ihm warfen
die Gegner jeglicher Werbebeschränkung vor, nicht praktikabel zu sein und der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.03.1993
MARIANNE BENTELI
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Werbebranche jährlich Aufträge in der Höhe von CHF 100 Mio. bis CHF 150 Mio. zu
entziehen. 4

Die Volksinitiative «Jugend ohne Drogen» wurde mit 140'949 gültigen Unterschriften
eingereicht. Die Sammlung der Unterschriften erfolgte mit Unterstützung zahlreicher
Sportler und in enger Zusammenarbeit mit dem umstrittenen «Verein zur Förderung
der psychologischen Menschenkenntnis» (VPM). Fast die Hälfte der Unterschriften
stammte aus der Romandie. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.04.1993
MARIANNE BENTELI

Mitte Mai 1993 lancierte die Arbeitsgemeinschaft für Drogenlegalisierung (Droleg), die
Nachfolgeorganisation des «Vereins gegen gesellschaftliche Gleichgültigkeit» (VGGG)
mit Unterstützung der Grünen und der SP die Volksinitiative «Für eine vernünftige
Drogenpolitik/Tabula rasa mit der Drogenmafia». Sie verlangt, dass der Drogenkonsum
entkriminalisiert wird und der Staat Handel und Herstellung von Betäubungsmitteln
regelt. Der Text der Initiative hatte bis zuletzt zu heftigen Diskussionen geführt. Über
die generelle Stossrichtung waren sich die in der Trägerschaft zusammengeschlossenen
Gassenarbeiter, Drogenfachleute, Ärzte, Juristen und Politiker weitgehend einig.
Umstritten war hingegen die sogenannte Medizinalisierung der Drogenabgabe.
Schliesslich setzten sich die Gassenarbeiter mit ihrer Variante durch, wonach
Betäubungsmittel, die heute illegal konsumiert werden, wie Haschisch, Heroin und
Kokain, nach Annahme des Volksbegehrens frei und ohne Rezept bezogen werden
könnten. Nicht glücklich über diesen Entscheid war der St. Galler SP-Nationalrat
Rechsteiner, der massgeblich an der Ausarbeitung der Initiative beteiligt gewesen war
und nun befürchtete, damit werde die politische Grundsatzdiskussion auf einen
Nebenschauplatz abgedrängt. Wegen dieser Bedenken und der Skepsis der welschen
Genossen beschloss der Vorstand der SP, die Initiative zwar zu unterstützen, dem
Trägerverein aber nicht beizutreten. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.05.1993
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat übernahm praktisch die Argumentation des Ständerates und lehnte
ebenfalls sowohl die Initiativen als auch den bundesrätlichen Gegenvorschlag deutlich
ab. Bei der ständerätlichen Präventions-Motion setzte sich hingegen der Bundesrat
durch und erreichte eine Überweisung in der unverbindlichen Form des Postulates. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

Bei dieser Ausgangslage hatten die beiden Initiativen in der Volksabstimmung keine
Chance, umso mehr als die Gegner der Initiativen – in erster Linie die Tabakindustrie
und die Werbung – weder Mittel noch Wege scheuten, um die Initiativen, die sie in
erster Linie als werbe- und arbeitsplatzfeindlich darstellten, zu Fall zu bringen. Dabei
fanden sie die nahezu uneingeschränkte Unterstützung der Printmedien, welche sich in
Zeiten ohnehin rückläufigen Inseratevolumens unmissverständlich auf die Seite ihrer
potenten Auftraggeber stellten. Gegen die Initiativen sprach sich aber auch ein
«Schweizerisches Aktionskomitee gegen unbrauchbare Werbeverbote» aus, in welchem
sich 150 Bundesparlamentarier und -parlamentarierinnen aus allen grösseren Parteien
zusammenschlossen. Dem Präsidium gehörten neben Nationalrätin Heberlein (fdp, ZH),
Ständerat Delalay (cvp, VS) und Nationalrätin Zölch (svp, BE) auch der Basler SP-
Nationalrat Hubacher an, der sich in dieser Frage gegen die Meinung seiner Partei
stellte. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.09.1993
MARIANNE BENTELI

Für die 1992 von den «Schweizer Hanf-Freunden und -Freundinnen» lancierte
Volksinitiative «Schweizer Hanf», welche eine Aufhebung der restriktiven Cannabis-
Gesetzgebung erreichen wollte, konnten innerhalb eines Jahres nur gerade knapp
70'000 Unterschriften gesammelt werden, weshalb die Initianten Ende September 1993
ihr Volksbegehren für gescheitert erklärten. Die Hanffreunde wollen inskünftig vermehrt
Vertrauen in die Justiz setzen, welche in den letzten Jahren verschiedentlich Cannabis
für relativ unbedenklich im Sinn der Betäubungsmittelgesetzgebung befunden hat. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.1993
MARIANNE BENTELI
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Die einzige Überraschung des Abstimmungsresultates lag denn auch in seiner
Deutlichkeit. 1979 hatten sich noch 41 Prozent der Stimmenden für ein analoges
Volksbegehren («Guttempler-Initiative») ausgesprochen, Basel-Stadt sogar mit mehr als
50 Prozent. Besonders massiv wurden die beiden Initiativen in der Westschweiz (mit
Ausnahme von Genf) und im Kanton Schwyz abgelehnt, wo sich über vier Fünftel der
Urnengängerinnen und Urnengänger gegen sie aussprachen. Am
«verbotsfreundlichsten» zeigten sich die Kantone Basel-Stadt und Zürich mit rund 33
Prozent bzw. 31 Prozent Ja-Stimmen. 

Volksinitiative «zur Verhinderung der Alkoholprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1'527'165 (74.7%) / 20 6/2 Stände
Ja: 516'054 (25.3%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (4*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Volksinitiative «zur Verminderung der Tabakprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1 521 885 (74.5%) / 20 6/2 Stände
Ja: 521 433 (25.5%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (3*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Wie die Vox-Analyse dieser Abstimmung zeigte, fanden die beiden Initiativen bei den
Frauen erheblich mehr Zustimmung als bei den Männern. Seit dem Beginn der Vox-
Analysen 1977 wurde nie eine so grosse Differenz zwischen dem Stimmverhalten der
Frauen und der Männer – 18 Prozent beim Tabakverbot – beobachtet. Tiefe Ja-Anteile
ergaben sich in der jüngsten Alterskategorie, in der Romandie und in den ländlichen
Gebieten. Besonders im rot-grünen Lager beeinflusste der politische Standort das
Stimmverhalten nur teilweise. Einzig die Gefolgschaft von LdU/EVP stimmte beiden
Initiativen zu, die Grünen nahmen nur die Tabakinitiative an, während die Anhänger der
SP mehrheitlich nicht der Parteiparole folgten. Die meistgenannten Motive zur
Verwerfung der Initiativen waren die Angst vor zusätzlicher Arbeitslosigkeit und die
Überzeugung, dass ein Verbot wirkungslos wäre bzw. durch ausländische Medien
umgangen würde. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.11.1993
MARIANNE BENTELI

Die im Vorjahr lancierte Volksinitiative «für eine vernünftige Drogenpolitik» (Droleg),
welche verlangt, dass der Drogenkonsum entkriminalisiert wird und der Staat
Herstellung und Handel von Betäubungsmitteln regelt, wurde Anfang November 1994
mit 107'669 gültigen Unterschriften eingereicht. Damit kann die Bevölkerung an der
Urne entscheiden, ob sie eine repressive Drogenpolitik im Sinn der Volksinitiative
«Jugend ohne Drogen» oder eine permissive nach dem Muster der «Droleg»
befürwortet, oder ob sie – durch die Ablehnung beider Extreme – dem Bundesrat ihr
Vertrauen für seine Politik des Mittelweges aussprechen will. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.11.1994
MARIANNE BENTELI
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Im Bestreben, in der Drogenpolitik einen möglichst breiten Handlungsspielraum zu
bewahren, folgte der Nationalrat nach einer sechsstündigen Debatte mit 125 zu 41 resp.
mit 120 zu 40 Stimmen deutlich der Empfehlung des Bundesrates und der Mehrheit
seiner Kommission und empfahl sowohl das ganz auf Abstinenz und Repression
ausgerichtete Volksbegehren "Jugend ohne Drogen" als auch die permissive
Volksinitiative "für eine vernünftige Drogenpolitik (DroLeg)" Volk und Ständen zur
Ablehnung. Wie nicht anders zu erwarten war, fand "Jugend ohne Drogen" vor allem
Unterstützung im rechtsbürgerlichen Lager, "DroLeg" hingegen vornehmlich in rot-
grünen Kreisen. Mit ihrer deutlichen Opposition gegen diese beiden extremen
Volksbegehren zeigte die grosse Kammer ihre Bereitschaft, den vom Bundesrat
eingeschlagenen Mittelweg zu unterstützen, der auf den vier Säulen Prävention,
Überlebenshilfe, Therapie und Repression basiert. Vergeblich plädierten die CVP-
Vertreter dafür, doch noch einen direkten Gegenvorschlag zu der zuerst zur
Abstimmung gelangenden Initiative "Jugend ohne Drogen" auszuarbeiten, wie dies der
Bundesrat ursprünglich beabsichtigt hatte. Sie machten geltend, die heutige
Drogenpolitik verlange nach einer klaren Verankerung in der Verfassung; ohne
deutliches Bekenntnis der Behörden zum Ziel einer drogenfreien Gesellschaft könnten
die Vertreter von "Jugend ohne Drogen" zudem auch jene Kreise um sich scharen,
welche zwar nicht einseitig auf Repression setzen wollten, die aber dennoch die
Versuche des Bundes mit der kontrollierten Heroinabgabe missbilligten und
befürchteten, daraus könne eine generelle Praxis der Legalisierung aller Drogen
abgeleitet werden. Der Vorschlag unterlag mit 132 zu 35 Stimmen klar. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.03.1996
MARIANNE BENTELI

Weil damit die Differenzen zwischen den Räten auch im dritten Anlauf nicht
ausgeräumt werden konnten, kam die Einigungskonferenz zum Zuge. Diese schloss sich
mit 14 zu 12 Stimmen der Haltung des Nationalrates an, worauf sich beide Kammern mit
81 zu 50 bzw. mit 24 zu 12 Stimmen dafür aussprachen, dem Volk die Initiative ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Gleichzeitig mit der Schlussabstimmung
wurde auch die Volksinitiative "für eine vernünftige Drogenpolitik (DroLeg)" definitiv
und ebenfalls ohne Gegenvorschlag verworfen. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI

Dass die Besorgnis der Befürworter eines Gegenvorschlags vergebens gewesen war,
zeigte sich spätestens am Abend des Abstimmungssonntags. Mehr als 70% der
Stimmenden legten ein Nein in die Urne, nur knapp 30% stimmten zu. Die Initiative
erzielte in keinem einzigen Kanton eine zustimmende Mehrheit. Besonders krass (mit
über 80% Nein-Stimmen) wurde "Jugend ohne Drogen" in den beiden Stadtkantonen
Genf und Basel-Stadt abgelehnt. Dieses Resultat deutete aber in nichts auf einen
Gegensatz Stadt-Land in der Drogenpolitik hin, da auch die Zentralschweizer Stände
Zug, Ob- und Nidwalden sowie die Kantone Basel-Land, Jura, Solothurn, Graubünden,
Zürich, Neuenburg, Aargau und Schaffhausen die Initiative überdurchschnittlich
verwarfen. Auch von einem Röstigraben zwischen der eher liberalen Deutschschweiz
und der in der Drogenfrage bisher als zurückhaltend geltenden Romandie konnte nicht
die Rede sein. Die Neinstimmenanteile in der Waadt und im Kanton Freiburg lagen nur
knapp unter dem nationalen Durchschnitt. Einzig in den Kantonen Wallis und Tessin
erzielte die Initiative mit knapp über 40% Ja-Stimmen so etwas wie einen
Achtungserfolg.

Volksinitiative "Jugend ohne Drogen"
Abstimmung vom 28. September 1997

Beteiligung: 40,6%
Nein: 1'314'060 (70,7%) / 23 6/2 Stände
Ja: 545'713 (29,3%) / 0 Stände

Parolen:
- Nein: CVP (1*), FDP (5*), SP, GP, LdU, EVP, PdA; SGB, CNG, Angestelltenverbände; u.a.
Sanitätsdirektorenkonferenz, Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz, Verband Schweiz.
Polizeibeamter; Verbindung der Schweizer Ärzte FMH.
- Ja: SVP (3*), LPS (3*), FP, SD, EDU; Redressement national; SGV.
- Stimmfreigabe: Lega.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.1997
MARIANNE BENTELI
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Nach der politischen Sommerpause setzte der Abstimmungskampf für die
Volksinitiative “für eine vernünftige Drogenpolitik” ein, welche unter dem gängigeren
Namen “Droleg” den Drogenkonsum generell freigeben und die Drogenbeschaffung als
Staatsmonopol etablieren wollte, um damit der organisierten Kriminalität die
Daseinsberechtigung zu entziehen. Da niemand, nicht einmal die SP, deren Vorstand
Stimmfreigabe beschloss, deren Delegiertenversammlung dann aber für eine
Unterstützung votierte, wirklich an einen Erfolg des Volksbegehrens glaubte, wurde die
Kampagne von beiden Seiten recht lau geführt, wobei auch ins Gewicht fiel, dass die
Befürworter nur sehr beschränkte Mittel einsetzen konnten. Wortführerin der
ablehnenden Kreise war Bundesrätin Dreifuss, die betonte, die Initiative sei im
Interesse der Volksgesundheit abzulehnen. Die Vorstellung, mit einer Legalisierung
könnte der Schwarzmarkt effizient bekämpft werden, gehöre ins Land der Illusionen.
Zudem würde sich die Schweiz damit international isolieren und das weltweite Netz der
Verbrechensbekämpfung schwächen. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.1998
MARIANNE BENTELI

Erwartungsgemäss wurde die Droleg-Initiative massiv verworfen, mit 74% der
ablehnenden Stimmen sogar noch deutlicher als ein Jahr zuvor das Begehren “Jugend
ohne Drogen” (70,7% Nein). Mit Ausnahme der Kantone Zürich und Schaffhausen sowie
beider Basel sprachen sich alle Kantone mit über 70% der Stimmen dagegen aus. Mit
mehr als 80% Neinstimmen wurde die Initiative im Kanton Appenzell Innerrhoden sowie
in den romanischen Landesgegenden (mit Ausnahme von Genf) abgelehnt. Am
deutlichsten sprach sich Neuenburg mit nur knapp 15% Ja-Stimmen dagegen aus.

Volksinitiative “für eine vernünftige Drogenpolitik”
Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,4%
Nein: 1'290'070 (74%) / 23 6/2 Stände
Ja: 453'451 (26%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, LdU (1*), EVP, FP, SD, CSP; SGV, SBV; FMH, SFA.
– Ja: SP (9*), GP, PdA.
– Stimmfreigabe: SGB

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.1998
MARIANNE BENTELI

Im Juli lancierte ein Komitee „Pro Jugendschutz – gegen Drogenkriminalität“ die
Volksinitiative „Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz“. Diese
„Hanfinitiative“ verlangt die Straffreiheit für den Konsum, Besitz und Erwerb von
psychoaktivem Hanf zum Eigenbedarf sowie eine staatliche Kontrolle von Anbau und
Handel. Letzteres könnte in Konflikt stehen mit einer UNO-Vereinbarung, die seit 1970
auch für die Schweiz gilt. Der Entwurf zur BetMG-Revision hatte ebenfalls ein
behördliches Toleranzregime für Anbau und Handel vorgesehen, dieses aber mit einer
Kann-Formulierung versehen, was jederzeit eine Aufhebung ermöglicht hätte. Trotz
dieser völkerrechtlichen Unklarheit nahmen im Initiativkomitee neben Vertretern der
SP – Cavalli (TI), Fetz (BS), Garbani (NE), Janiak (BL) und Wyss (BE) – und der Grünen
(Lang, ZG und Müller, AG) – auch Abgeordnete aus den bürgerlichen
Bundesratsparteien – Kleiner (AR), Markwalder-Bär (BE) und Noser (ZH) für die FDP
sowie Frick (SZ) und Maissen (GR) für die CVP – bis hin zur SVP (Jenny, GL) Einsitz. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.07.2004
MARIANNE BENTELI

Mit 105'994 gültigen Unterschriften kam die Volksinitiative «für eine vernünftige Hanf-
Politik mit wirksamem Jugendschutz» („Hanfinitiative“) zustande. Sie verlangt, dass der
Anbau, Erwerb, Besitz und Konsum von psychoaktiven Substanzen der Hanfpflanze
straffrei wird. Der Bund soll Vorschriften über Anbau, Herstellung, Ein- und Ausfuhr
erlassen und dabei durch geeignete Massnahmen sicherstellen, dass dem Jugendschutz
angemessen Rechnung getragen wird. Werbung für psychoaktive Substanzen der
Hanfpflanze sowie Werbung für den Umgang mit diesen Substanzen bleiben verboten.
Obschon die Initiative Forderungen enthält, die in wesentlichen Teilen der bisherigen
Stossrichtung des Bundesrates in der Cannabisfrage entsprechen, empfahl der
Bundesrat dem Parlament Ende Jahr die Ablehnung der Initiative. Er betonte, diese
negative Stellungnahme bedeute keine Haltungsänderung. Da die SGK des Nationalrates

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.12.2006
MARIANNE BENTELI
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aber entschieden habe, dem Parlament einen Vorschlag zur Hanffrage zu unterbreiten,
wolle er diesem nicht vorgreifen. Zudem sollte die Cannabisproblematik seiner Meinung
nach im Rahmen der restlichen Suchtpolitik und nicht auf Verfassungsstufe geregelt
werden. 18

2006 war die Volksinitiative „Pro Jugendschutz – gegen Drogenkriminalität“
(„Hanfinitiative“) mit knapp 106'000 Unterschriften eingereicht und vom Bundesrat zur
Ablehnung empfohlen worden. Im Nationalrat sprach sich die zuständige Kommission
ebenfalls für Ablehnung aus, allerdings mit einer etwas anderen Argumentation. Mit der
von der Initiative geforderten Strafbefreiung banalisiere man den Cannabiskonsum und
gebe den Jugendlichen ein völlig falsches Zeichen. Unterstützt wurde die Kommission
von der SVP, der CVP und einer Mehrheit der FDP. Sie machten geltend, ein Verbot von
Cannabis stärke den Eltern und Lehrern den Rücken und unterstütze sie in ihrer
Erziehungsarbeit. Zudem wurde auf mögliche Gesundheitsschädigungen durch
Cannabis aufgrund des in letzter Zeit gestiegenen THC-Gehalts hingewiesen. Auf Seite
der Befürworter der Initiative (SP, Grüne und eine Minderheit der FDP) wurde
angeführt, die heutige Verbotspolitik habe eklatant versagt. Erst eine Strafbefreiung des
Cannabiskonsums in Verbindung mit klaren Regeln für Anbau und Handel würden einen
wirksamen Jugendschutz ermöglichen; die Initiative erlaube es, Repression,
Selbstverantwortung und staatliche Steuerung aufeinander abzustimmen. Bundesrat
Couchepin erläuterte erneut die Haltung der Regierung. Die Cannabis-Problematik
müsse wie der übrige Betäubungsmittelbereich auf Gesetzesstufe und nicht in der
Verfassung geregelt werden. Die Initiative sei zudem sehr vage formuliert und könnte je
nach konkreter gesetzlicher Ausgestaltung, namentlich durch eine vollständige
Legalisierung von Cannabis, zu Problemen mit internationalen Abkommen führen, deren
Kündigung nicht in Frage komme. Nach sehr ausführlicher Debatte beschloss der
Nationalrat mit 106 zu 70 Stimmen, die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu
empfehlen. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.12.2007
MARIANNE BENTELI

Die im Jahr 2006 eingereichte Volksinitiative „Pro Jugendschutz – gegen
Drogenkriminalität“ („Hanfinitiative“) war im Vorjahr von Bundesrat und Nationalrat zur
Ablehnung empfohlen worden. Im Ständerat sah die Situation etwas anders aus. Die
Kommission wies zunächst darauf hin, dass sich der Rat bereits 2001 für eine
Entkriminalisierung des Cannabiskonsums ausgesprochen hatte, man war damals
jedoch am Widerstand des Nationalrates gescheitert. Die Kommissionsmehrheit lehnte
die aktuelle Hanf-Initiative zwar ab, weil eine Verharmlosung des Hanfkonsums und ein
falsches Signal für die Suchtbekämpfung befürchtet wurde. Die Kommission wollte
jedoch eine parlamentarische Initiative im Sinne eines Gegenvorschlages ausarbeiten,
welche den straffreien Cannabiskonsum für Erwachsene erlauben würde. Wiederum
kam ihr aber der Nationalrat in die Quere, dessen Kommission die notwendige
Zustimmung für eine solche Initiative verweigerte. Dies sorgte für einigen Ärger im
Ständerat, welcher dem Nationalrat unter anderem eine "eklatante
Arbeitsverweigerung" vorwarf. Vertreter aller Parteien zeigten in der Ständeratsdebatte
Verständnis für das Volksbegehren. Dennoch empfahl der Ständerat mit 18 zu 16
Stimmen die Ablehnung der Volksinitiative. 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
LINDA ROHRER

Am 30. November stimmte das Volk mit einer Mehrheit von 63,3% gegen die
Volksinitiative „Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz“. Für
einmal war die Parolenkonstellation im Vorfeld sehr komplex und entsprach nicht dem
klassischen ideologischen Konfliktmuster. Die beiden grossen Parteien SP und FDP
sowie die CSP, PdA, GP und GLP unterstützten die Initiative. Sie taten dies allerdings
alles andere als geschlossen. Vor allem bei der FDP wichen etliche kantonale Sektionen
von der Parole der Mutterpartei ab. Die Befürworter argumentierten vor allem damit,
dass der Hanfkonsum in der Schweiz seit Jahren zunehme, was zeige, dass die
bisherigen repressiven Massnahmen gescheitert seien. Mit einer Entkriminalisierung
bestehe die Möglichkeit, dass der „Reiz des Verbotenen“ wegfalle. Uneinig waren sich
die Befürworter und die Gegner der Initiative vor allem in der Frage, ob der Konsum von
Cannabis schädlich sei oder nicht, da es keine eindeutigen Studien zu diesem Thema
gibt, bzw. die Zusammenhänge zwischen Cannabis-Konsum und psychischen
Erkrankungen nicht eindeutig geklärt sind. Zu den Gegnern der Initiative gehörten unter
anderem die CVP, die SVP, die EVP, die LP und die kleinen Rechtsparteien. Auch das
Lager der Gegner war sich nicht geschlossen einig. Insbesondere bei der CVP gab es
vier kantonale Sektionen (ZH, SO, BS, BL), die eine Ja-Parole herausgegeben hatten. Die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.10.2008
LINDA ROHRER
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Gegner der Initiative argumentierten vor allem damit, dass die Annahme der Initiative
ein „schlechtes Signal an die Jugend“ sende und die Quasi-Legalisierung zu einer
Zunahme des Probierkonsums führe .

Die Ablehnung fiel mit knapp zwei Dritteln Nein-Stimmen klar aus und war auch in den
Kantonen unbestritten. Gesamtschweizerisch fand die Hanf-Initiative in keinem
einzigen Kanton eine Mehrheit. Die Nein-Anteile lagen fast durchwegs zwischen 60 und
70%. In den Kantonen Wallis, Waadt und Neuenburg waren es mehr als 70% und in den
städtischen Kantonen Zürich, Basel-Stadt und Schaffhausen etwas weniger als 60%. Die
unüblichen Koalitionskonfigurationen im Vorfeld der Abstimmung wie auch die hohe
Zahl abweichender Parolen seitens der kantonalen Parteien führten gemäss der Vox-
Analyse dazu, dass die Parteianhängerschaften nur mässig parteikonform abstimmten.
Einen wichtigen Einfluss auf das Ergebnis der Hanf-Initiative übten die Wertehaltungen
aus. Ein Nein-Entscheid ging mehrheitlich mit autoritären Wertevorstellungen einher,
während die Annahme der Vorlage mit antiautoritären Gesellschaftskonzeptionen
korrelierte .

Abstimmung vom 30. November 2008

Beteiligung: 47,3%
Ja: 846 985 (36,7%) / Stände: 0
Nein: 1 457 900 (63,3%) / Stände: 20 6/2

Parolen:
– Ja: FDP (16*), SP (3*), CSP (1*), PdA, GP (1*), GLP (1*).
– Nein: CVP (4*), SVP, LP (1*), EVP, SD, EDU, FP, Lega, BDP (1*); SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 21

Die Lungenliga wollte möglichen Auflockerungstendenzen beim Rauchverbot
Gegensteuer geben und reichte eine Volksinitiative für einen verschärften Schutz vor
Passivrauchen ein. Die Initiative wollte auch mit dem föderalistischen „Flickenteppich“
in Sachen Nichtraucherschutz aufräumen und schweizweit eine einheitliche und
strenge Regelung festschreiben. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Initiative waren
mehrere Bestrebungen im Gang, härtere kantonale Gesetze wieder rückgängig zu
machen. So beschloss beispielsweise der Basler Wirteverband die Lancierung einer
kantonalen Volksinitiative, mit welcher er die Einführung der milderen Bundeslösung
verlangte. Das gleiche Vorgehen wählte auch der Wirteverband des Kantons Appenzell-
Ausserrhoden. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2010
LUZIUS MEYER

Le Conseil fédéral a présenté son message relatif à l’initiative populaire « Protection
contre le tabagisme passif » visant l’interdiction de fumer dans les espaces fermés qui
servent de lieu de travail ou qui sont accessibles au public en recommandant de la
rejeter sans lui opposer de contre-projet. Il estime que la législation est suffisante pour
assurer la protection des travailleurs et de la population, notamment à travers la mise
en œuvre au printemps de l’année précédente de la nouvelle loi fédérale sur la
protection contre le tabagisme passif, et souhaite pouvoir en tirer les conséquences
avant d’envisager de nouvelles modifications. Les initiants souhaitent harmoniser la
pratique dans toute la Suisse à l’image de celle mise en œuvre en Suisse romande et
dans quelques cantons alémaniques estimant que 60% de la population est
insuffisamment protégée contre le tabagisme passif. Au vu des études scientifiques
démontrant les conséquences néfastes du tabagisme passif sur les coûts assumés par
les collectivités et les effets positifs de la pratique existante dans certains cantons
suisses, ils considèrent qu’il est de la responsabilité de la Confédération d’agir plus
strictement dans ce domaine. Au Conseil national, une proposition de minorité
Schenker (ps, BS) recommandant d’accepter l’initiative a été rejetée par 118 voix contre
55. Seules la grande majorité de la gauche et une partie du groupe PDC ont appuyé la
minorité mettant en avant la santé publique et denonçant des pratiques cantonales
parfois absurdes et les lacunes de la loi fédérale qui autorisent la fumée dans les petits
établissements publics et le travail dans les fumoirs. 23

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Am 23. September kam die 2010 eingereichte Volksinitiative „Schutz vor
Passivrauchen“ zur Abstimmung. Die von der Lungenliga lancierte Initiative sah zum
einen vor, den Schutz vor dem Passivrauchen in der Bundesverfassung zu verankern.
Zum anderen sollte das Rauchen in Innenräumen, die als Arbeitsplatz dienen, sowie in
allen anderen Innenräumen, welche öffentlich zugänglich sind, verboten werden. Das
Begehren würde auch zu einer Vereinheitlichung der unterschiedlichen kantonalen
Praxis führen. In der bereits im Vorjahr lancierten Ratsdebatte stimmte der Nationalrat
der bundesrätlichen Empfehlung auf Ablehnung der Initiative zu. Im Ständerat wurde im
Frühjahr 2012 ein Rückweisungsantrag Stöckli (sp, BE) mit 26 zu 15 Stimmen abgelehnt
und die Empfehlung des Bundesrates wurde damit auch von der kleinen Kammer
gestützt. Auch in den Schlussabstimmungen blieb der Bundesbeschluss ziemlich
unbestritten und wurde mit 138 zu 52, respektive mit 28 zu 7 Stimmen angenommen.

Im Vorfeld der Abstimmung gab es in der Presse eine umfangreiche Auslegeordnung der
Argumente und Befürwortern und Gegnern wurde viel Platz eingeräumt. Ende August
sorgten Abstimmungsinserate des Nein-Komitees für einigen Unmut, da diese
Unwahrheiten vermittelten. Es wurde angegeben, das mit einer Annahme der Initiative
alle Fumoirs verboten würden, wobei der letzte Rückzugsort der Raucher im
öffentlichen Raum bedroht werden würde. Dass dies so nicht stimme liess die
Lungenliga postwendend verlauten. Es handle sich um eine Fehlinterpretation des
Initiativtextes. Diese Unklarheit steht stellvertretend für eine Reihe von offenen Fragen,
die bis kurz vor der Abstimmung nicht gänzlich ausgeräumt werden konnten. Dazu
gehörte auch das Rauchen in Einzelbüros, welches je nach Argumentation verboten
werden würde oder eben nicht. Gegen den Abstimmungstermin hin sah sich die
Lungenliga selbst mit Vorwürfen konfrontiert, sie würde Steuergelder in ihren
Abstimmungskampf einfliessen lassen. Von Seiten des Wirteverbandes Gastrosuisse
wurde damit drei Wochen vor dem Urnengang der Abstimmungskampf nochmals
angeheizt.Die Initiative wurde von 66% der Stimmenden abgelehnt. Ausser Genf waren
sämtliche Stände gegen die Annahme der Initiative. Eine Ablehnung hatte sich zunächst
nicht abgezeichnet, erste Umfrageergebnisse deuteten auf eine hohe Unterstützung
hin. In der zweiten Umfrage zeigte sich noch eine Mehrheit für die Vorlage von 59%,
welche jedoch in der dritten Welle zehn Tage vor der Abstimmung auf deutlich unter
50% sank (41%). Der Meinungsumschwung wurde damit begründet, dass die Nein-Seite
die Schwachstelle der Argumentation aus Bevölkerungssicht getroffen habe. Die
Initiative gehe zu weit und komme zum falschen Zeitpunkt, so die Pressekommentare.
Der Vox-Analyse kann entnommen werden, dass die im Abstimmungskampf zentralen
Gesundheitsargumente nicht sehr ausgeprägt aufgenommen worden waren. Von den
befragten Personen, darunter vorwiegend von den Nichtrauchern, wurde vor allem eine
klarere Regelung des Rauchverbots genannt. Der zweite wichtige Faktor der Initiative,
der Harmonisierungsbedarf bei den Vorschriften zum Passivrauchen auf nationaler
Ebene, welcher laut Vox im Abstimmungskampf sehr präsent war, wurde von 27% der
Befragten genannt. Dieses Argument wurde vor allem von den Rauchern angeführt.
Wichtiger Einflussfaktor auf den Stimmentscheid war, ob eine Person Raucher oder
Nichtraucher war. Als wichtigstes und polarisierendstes Argument zeichnete sich die
Meinung ab, dass der Schutz der Angestellten bis anhin unzureichend gewesen sei. 

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 42.8%
Ja: 741'205 (34.0%) / Stände: 1
Nein: 1'437'985 (66.0%) / Stände: 19 6/2

Parolen:
– Ja: SP (1*), GPS (2*), EVP; SGB, TravS.
– Nein: FDP, SVP, CVP (2*), GLP (1*), BDP; eco., SGV, SBV.
– Stimmfreigabe: CSP.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 24

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im März 2018 lancierte ein Komitee bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der
Ärzteschaft, Drogisten und Drogistinnen, Apotheker und Apothekerinnen sowie der
Krebs- und der Lungenliga die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)». Die
Forderung der Initiative besteht darin, Tabakwerbung, die an Minderjährige gerichtet
oder für sie zugänglich ist, zu verbieten. Davon betroffen wären unter anderem
Werbung in den Printmedien, im Internet und in den sozialen Medien, auf Plakaten, an

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.02.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Kiosken, in Kinos ebenso wie das Sponsoring von Festivals durch Tabakproduzenten und
-produzentinnen sowie Werbung durch die Abgabe von Gratismustern. 
Hans Stöckli (sp, BE), der den Trägerverein der Initiative präsidierte, erklärte gegenüber
den Medien, es gehe nicht an, dass Tabakprodukte in der Schweiz zwar nicht mehr an
Minderjährige verkauft werden dürften, gezielt an Jugendliche gerichtete Werbung aber
nach wie vor erlaubt sei. Es müsse etwas unternommen werden, so das Initiativkomitee,
denn Jugendliche seien besonders empfänglich für Tabakwerbung – hätten doch
Studien gezeigt, dass 57 Prozent aller Raucherinnen und Raucher vor ihrer Volljährigkeit
mit dem Konsum der Tabakprodukte begonnen hätten. Gemäss Tages-Anzeiger sterben
schweizweit zudem jährlich rund 9'500 Personen an den Folgen des Tabakkonsums und
die Folgekosten des Konsumierens beliefen sich auf CHF 10 Mrd. pro Jahr. Wie die
Tribune de Genève berichtete, könnten durch das vorgeschlagene Werbeverbot CHF 1
Mrd. an Gesundheitskosten eingespart werden. 
Im gleichen Zeitraum wie die Lancierung der Volksinitiative lief die
Vernehmlassungsfrist zum zweiten Bundesratsvorschlag bezüglich des
Tabakproduktegesetzes ab. Der Aargauer Zeitung zufolge war dieses Timing nicht
zufällig. Gemäss Initiativkomitee hatte der Bundesrat bezüglich Tabakprävention zu
wenig unternommen, Hans Stöckli bezeichnete den bundesrätlichen Entwurf gar als
«zahnlos». Der Tages-Anzeiger hingegen sprach von einer Art
«Durchsetzungsinitiative», mit der die Parlamentsdebatte beeinflusst werden solle und
der Tabaklobby und den Wirtschaftsverbänden Einhalt geboten werden könne. 
Nicht einverstanden mit dem Vorgehen der Initianten und Initiantinnen zeigte sich
Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Seiner
Meinung nach sei «Die Ankündigung einer Volksinitiative zu Tabakwerbeverboten
während der Diskussionen zum neuen Tabakproduktegesetz […] ein inakzeptabler
Einmischungsversuch in einen demokratischen Gesetzgebungsprozess». Auch Japan
Tobacco International, das seinen Sitz in Dagmersellen hat, äusserte sich kritisch
sowohl gegenüber der Bundesratsvorlage als auch gegenüber der Volksinitiative. Die
wirtschaftliche Freiheit der Händler und Händlerinnen von legal erhältlichen Produkten
würde durch das Werbeverbot eingeschränkt, so Sprecher Kevin Suter. Zudem könne
am Beispiel Frankreich – wo es seit einigen Jahrzehnten ein striktes Werbeverbot für
Tabakprodukte gebe, der Raucher- und Raucherinnenanteil aber trotzdem grösser sei
als in der Schweiz – aufzeigt werden, dass für die öffentliche Gesundheit dadurch
keinen Nutzen entstehe. 25

Nachdem die Unterschriftensammlung zur 2018 lancierten Volksinitiative, die Kinder
und Jugendliche vor Tabakwerbung schützen will, gemäss Blick zwischenzeitlich harzig
verlaufen war, wurde sie am 12. September 2019 – gut eine Woche vor Ablauf der
Sammelfrist – mit 109'969 gültigen Stimmen doch noch eingereicht. Am 8. Oktober
desselben Jahres erklärte die Bundeskanzlei die Initiative offiziell als zustande
gekommen. 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.10.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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